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Rauchmelder 

Rauchmelderservice  

von KALORIMETA 
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Warum Rauchmelder 

Rauchmelder 
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In immer mehr Bundesländern wird die Ausstattung mit Wohnungsrauchmeldern 

über die jeweiligen Landesbauordnungen zur Pflicht erklärt. 

 

Aber nicht nur der Gesetzgeber, sondern auch das wachsende 

Sicherheitsbewußtsein inder Bevölkerung, sowie die alarmierenden Zahlen über 

Wohnungsbrände mir Rauch-verletzten bzw. -toten sorgen für Nachfrage von 

zuverlässigen Produkten und zuverlässiger Wartungsdienstleistung.  

 

Die gerätetechnischen Eigenschaften und Qualitäten die ein Rauchmelder zu 

erbringen hat, sind in der europäischen Norm DIN EN 14604 geregelt. 

 

Die KALO-Rauchmelder entsprechen diesem technischen Standard. 

Die Geräte wurden darüber hinaus VdS-geprüft (Verband deutscher 

Sachversicherer).  

 

Die Montage der KALO-Rauchmelder orientiert sich an der 

Installationsempfehlung  der 

DIN 14676 in Verbindung mit den Vorgaben des jeweiligen Herstellers. 

Vorwort 
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Schles.-Holst. § 52 Abs. 7 BauO S-H (2004) 

- in Neu-, Um- als auch in Bestandsbauten 

- für Schlaf- und Kinderzimmer 

- für Flure, die als Rettungsweg dienen 

- Nachrüstpflicht in vorhandenen  

  Wohnungen bis Ende 2009 durch     

  Eigentümer der Wohnung* 

Hamburg § 45 Abs. 6 HBauO (2006) 

- in Neu-, Um- als auch in Bestandsbauten 

- für Schlafräume, Kinderzimmer 

- für Flure, die als Rettungsweg dienen 

- Nachrüstpflicht in vorhandenen 

  Wohnungen bis Ende 2010 durch 

  Eigentümer der Wohnung 

Gesetzgebung in Deutschland 

Mecklenburg-Vorpommern (ab 9/2006) 

- in Neu-, Um- als auch in Bestandsbauten 

- für Schlafräume, Kinderzimmer 

- für Flure, die als Rettungsweg dienen 

- Nachrüstpflicht in vorhandenen 

  Wohnungen bis Ende 2009 durch 

  Besitzer der Wohnung 

Rheinland-Pfalz (2003) 

- in Neu- und Umbauten 

- für Schlaf- und Kinderzimmer 

- für Flure, die als Rettungsweg dienen 

Hessen (2005) 

- in Neu-, Um- als auch in Bestandsbauten 

- für Schlaf- und Kinderzimmer 

- für Flure, die als Rettungsweg dienen 

- Nachrüstpflicht in vorhandenen  

  Wohnungen bis Ende 2009 durch 

  Eigentümer der Wohnung 

Saarland (2004) 

- in Neu- und Umbauten 

- für Schlaf- und Kinderzimmer 

- für Flure, die als Rettungsweg dienen 
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Die meisten Opfer sind Privatpersonen 
 

Etwa 600 Menschen sterben jährlich in Deutschland durch 

Brände, 6.000 werden schwer, 60.000 leicht verletzt; die 

Sachschäden gehen in die Milliarden. 

 

Es sterben fünfmal mehr Menschen zu Hause als am Arbeitsplatz 

in der Industrie. Hier gehören Brandmeldeanlagen zu den 

wichtigsten Sicherheitseinrichtungen. 

Brandgefahr 
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Brandgefahr 

 

Drei Viertel aller Opfer von Wohnungsbränden sterben an 

Rauchvergiftung. 

 

Die meisten Brandopfer fallen dem Rauch im Schlaf zum Opfer. 

Brandtote sind Rauchtote 
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Nachts ist die Gefahr am größten 
 

 

Obwohl nur etwa ein Drittel aller Brände nachts ausbrechen, 

fallen rund drei Viertel aller Verunglückten nächtlichen Bränden 

zum Opfer. 

 

Brandgefahr 
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1. Rauch ist schwarz 
 

    Sie werden nichts sehen. 

    Selbst in Ihrer gewohnten Umgebung 

    werden Sie die Orientierung verlieren. 

    Panik kommt auf. 

Brandgefahr 

Was Sie über einen Zimmer- oder Wohnungsbrand wissen sollten: 

2. Nachts schläft auch der Geruchssinn 
 

    Die meisten Feuer beginnen mit der  

    Schwelphase. Der Rauch verteilt sich  

    unbemerkt in der Wohnung. Das ge- 

    ruchlose Kohlenmonoxid und -dioxid im 

    Rauch werden Sie einschläfern, bewe- 

    gungsunfähig und schon nach drei Atem- 

    zügen bewusstlos machen. 

    Bereits zehn Atemzüge sind tödlich. 

3. Die Hitze wird Sie töten 
 

    Der Körper hört auf zu funktionieren. 

    Während eines Feuers entstehen 

    innerhalb kürzester Zeit Temperaturen 

    von mehreren + 100°C. Durch Ein- 

    atmen der heißen Gase verdampfen  

    die Lungen. 

4. Zeit - Sie haben keine Zeit 
 

    Die Fluchtzeit, nachdem Sie durch 

    einen Rauchmelder gewarnt wurden,  

    beträgt ca. 2 Minuten. 
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Brandursachen 
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Rauchmelder retten Leben – und senken 

Versicherungskosten 
 

  

Rauchmelder bieten preiswerten und sicheren Schutz für Mensch, 

Gebäude und Einrichtungsgegenstände. 

  

Wohnungsbrände ziehen nicht nur erhebliche Schäden nach sich. 

Hier zeigen neuere Statistiken auch, dass eine flächendeckende 

Einführung von Rauchmeldern vor allem die Zahl der Brandopfer 

dabei drastisch reduzieren könnte. Um die Installation von 

Rauchmeldern zu unterstützen, gewährt AXA einen Rabatt von bis 

zu 7 % auf die Feuerprämie der Wohngebäudeversicherung, 

wenn in das versicherte Haus Rauchmelder eingebaut wurden. 

Rauchmelder 
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Einzel-Rauchmelder batteriebetrieben (KALORIMETA-Standard) 

 

Vorteile:  - einfache Montage und einfacher Batteriewechsel  

 - genügt den Anforderungen  

 - preiswert 

 - Vernetzung von Rauchmeldern (per Kabel / Funk) möglich  

 

 

 

230-Volt-Rauchmelder im Netzbetrieb (besonders geeignet bei Neubauten) 

 

Vorteile: - die duale Stromversorgung (Hauptstrom per 230-Volt-     

     Netz und Notstrom über Batterie) bietet doppelte Sicherheit 

 - bei einem Neubau entstehen kaum Kosten, da die  

   Kabelverlegung mit der Stromversorgung erfolgt 

Arten von Rauchmeldern 
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Funktionsweise von Rauchmeldern 

Im Inneren der Rauchmelder 

befindet sich eine Rauch- 

kammer, in der von einer 

Leuchtdiode regelmäßig 

Lichtstrahlen ausgesendet werden.  

 

Ist die Kammer rauchfrei, 

so treffen diese nicht auf die 

Fotolinse, da die Oberfläche 

der Rauchkammer kein Licht 

reflektiert. 

Moderne Rauchmelder arbeiten nach dem 

foto-optischen Streulichtprinzip. 

Umgebungslichtblende 
Insektengitter 

Überwachungsraum 
Metallschild 
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Funktion optischer Rauchmelder 

Moderne Rauchmelder arbeiten nach dem 

foto-optischen Streulichtprinzip. 

Raucheingang 

Lichtsender 

(Infrarotdiode) 
Rauch 

streut Licht 
Lichtempfänger 

(Fotodiode) 

Dringt Brandrauch in die 

Rauchkammer ein, werden diese 

Lichtstrahlen gestreut und 

dadurch auf die Fotolinse 

abgelenkt. 

 

 

 

Der Rauchmelder ‘‘erkennt‘‘ 

Brandrauch und löst das 

Warnsignal mit einer Lautstärke 

von ca. 85 dBA aus. 
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Einbauvorschriften / Mindestanforderung 

Die Montage und den Betrieb von Rauchwarnmeldern regelt die DIN 14 676 vom 

August 2006. 

 

Diese Norm legt Mindestanforderungen  für die Planung, den Einbau, den Betrieb, 

die Wartung und die Instandhaltung von Rauchwarnmeldern in Wohnhäusern, 

Wohnungen und Räumen mit wohnungsähnlicher Nutzung fest. 

 

 

 Es dürfen nur Rauchmelder nach DIN EN 14 604 eingesetzt werden. 

 

 Rauchwarnmelder sind so anzubringen, dass sie vom Brandrauch ungehindert 

 erreicht werden können, damit Brände in der Entstehungsphase zuverlässig erkannt 

 werden. Anzahl und Anordnung richtet sich nach der Raumgeometrie und  

 Umgebungsbedingungen. 

 

 Rauchwarnmelder müssen immer an der Decke, möglichst in der Raummitte, aber 

 in jedem Fall mindestens 50 cm von der Wand oder einem Unterzug oder von  

 Einrichtungsgegenständen entfernt montiert werden. 
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SZ 

Schlafzimmer 

KI 

Kinderzimmer 

WZ 

Wohnzimmer 

KU 

Küche 

HR 

Heizungsraum 

KE 

Kellerraum 

WZ 

Wohnzimmer 

SZ 

Schlafzimmer 

BD 

Bad 

KU 

Küche 

KI 

Kinderzimmer 

Ausstattungsumfang 

Mindestausstattung (gemäß DIN EN 14676) 

Zusätzliche (optimale) Ausstattung 

bildet die Grundlage zur Erstellung eines umfassenden Angebots 
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Anbringungsort 

Montage an der Decke im Türbereich. 
 

Hintergrund: Rauch steigt immer von der Rauchquelle 

aus gesehen nach oben auf und verteilt sich nach dem 

Erreichen der Raumdecke gleichmäßig. Rauch aus 

anderen Räumen würde durch die Tür eintreten. 

Außerdem ist im vorgegebenen Bereich davon 

auszugehen, dass für zukünftige Montage- und 

Wartungsarbeiten ausreichend Platz vorhanden ist.  

 

Der Abstand vom Rauchmelder zu Wänden, Ecken, 

Einrichtungsgegenständen, Leuchten und 

ähnlichem soll mindestens 50 cm betragen. 

 

Um ein schnelles Ansprechen sicherzustellen, ist 

üblicherweise ein Rauchmelder je Raum ausreichend. 

Mit einem Rauchmelder dürfen Räume mit einer Fläche 

von nicht mehr als 60 m² überwacht werden. Größere 

Räume oder besondere Raumgeometrien und 

Umgebungsbedingungen können den Einsatz von 

mehreren Geräten je Raum erforderlich machen (siehe 

folgende Seiten). 

Schlafzimmer 

min. 50 cm 

Mindestabstand 

zu Lampen 

min. 50 cm 
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Anbringungsort 

In L-förmigen Räumen ist ein Rauchmelder immer 

in der “Gehrungslinie”des jeweiligen 

Raumabschnittes zu installieren. 

 

Wichtig: Größere L-förmige Räume sind wie zwei 

getrennte Räume zu betrachten. Räume mit 

Zwischenwänden oder Raumteilern (gemeint ist ein 

fast bis zur Decke reichendes Möbel) gelten 

ebenfalls als getrennte Räume. 

Bei verwinkelten Fluren mit einer Breite von 

höchstens drei Metern sollten zwei Rauchmelder 

nicht weiter als 15 Meter voneinander entfernt sein. 

Außerdem sind die Geräte nicht weiter als 7,5 Meter 

von der Flur-Stirnfläche zu positionieren. 

Besonderheiten 
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Anbringungsort 

Nicht im Spitzboden montieren, da sich hier 

im Brandfall rauchfreie Luft ansammeln 

könnte. Bei Räumen mit einer Dachneigung 

über 30° und einer Gesamtraumhöhe bis  

6 m, ist ein Abstand von 30 - 50 cm von der 

Spitze einzuhalten. 

Bei einem Schrägdach sollte der 

Rauchmelder 90 Zentimeter vom höchsten 

Punkt des Daches (horizontal gemessen) 

montiert werden. 

Besonderheiten 
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Anschaffungskosten

Im Neubau sind die Anschaffungs- und Installationskosten nicht problematisch. Sie
werden in die Bausumme einkalkuliert.

In Bestandswohnungen stellt die Installation von Rauchmeldern, sofern die
Nachrüstung zwingend vorgeschrieben ist, eine bauliche Maßnahme aufgrund
von Umständen dar, die der Vermieter nicht zu vertreten hat.

§ 559 BGB
Mieterhöhung bei Modernisierung

(1) Hat der Vermieter bauliche Maßnahmen durchgeführt, die den Gebrauchswert der
Mietsache nachhaltig erhöhen, die allgemeinen Wohnverhältnisse auf Dauer
verbessern oder nachhaltig Einsparungen von Energie oder Wasser bewirken
(Modernisierung), oder hat er andere bauliche Maßnahmen auf Grund von Umständen
durchgeführt, die er nicht zu vertreten hat, so kann er die jährliche Miete um 11 vom
Hundert der für die Wohnung aufgewendeten Kosten erhöhen.

Rauchmelder 
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KKoosstteenn  ddeerr  AAnnmmiieettuunngg

Da die Kosten für das Anmieten von bautechnischen Anlagen nicht in

der BetrKV gesondert genannt sind, ist eine Umlage von Mietkosten für

Rauchmelder nach derzeitigem Recht nicht gewährleistet.

Rauchmelder 
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Internationaler Vergleich 

50%

40%

70%

75%

90%

40%

7%

Anzahl der
Haushalte mit
Rauchmeldern

Verringerung der
Brandtoten
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Internationaler Vergleich 

Warum hat sich bei einem Ausstattungsgrad von 90 

% die Anzahl der Brandtoten in den USA nur  

um 40 % verringert? 

Frage: 

40%

90%
USA

Anzahl der
Haushalte mit

Verringerung der
Brandtoten
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In den USA wird nicht sichergestellt, dass im 

Rahmen einer regelmäßigen Wartung verschmutzte 

und defekte Geräte getauscht, leere oder fehlende 

Batterien ersetzt werden.   

Keine Wartung! 

Antwort: 

Rauchmelder 
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Gerätewartung 

Wartung und Instandhaltung von Rauchmeldern (gemäß DIN 14676) 

6.1.1 Allgemeines 

 Der Rauchmelder ist entsprechend der Bedienungsanleitung, jedoch  

 mindestens einmal jährlich einer Funktionsprüfung zu unterziehen. 

6.1.2 Sichtprüfung 

 

6.1.2.1 Dazu gehört mindestens eine Überprüfung, ob die Raucheindringungsöffnungen  

 frei sind oder eine mechanische Beschädigung des Rauchwarnmelders  

 erkennbar ist. 

6.1.2.2 Wird eine Verschmutzung der Raucheintrittsöffnungen festgestellt, so sind sie 

 entsprechend der Herstellerangaben zu reinigen. 

6.1.3.1 Alarmprüfung 

 Über die Prüftaste des Rauchwarnmelders muss probeweise ein Alarm  

 ausgelöst werden, der die akustische Warneinrichtung und ggf. die optische  

 Individualanzeige des Rauchwarnmelders aktiviert. 

6.2.1 Batteriewechsel 

 Die Batterie des Rauchwarnmelders sollte mindestens einmal jährlich oder nach 

 Herstellerangaben ausgewechselt werden. 
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Rauchmelder ‘‘Flammex Typ 22‘‘ 

Echter Rauchkammertest durch mechanische Simulation 

von Rauch in der Rauchkammer 

Durch das Betätigen 

des Alarmtestknopfes 

wird ein “Störer” in 

die Rauchkammer 

abgesenkt. 

Stab (Störer) 
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Rauchmelder 
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Rauchmelder 
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Rauchmelder 

Standard-Montage 
 

 schnell 

 kein Lärm 

 kein Schmutz 

 *VdS-konform  

  Montageverfahren patentiert 

 verplombtes Batteriefach gegen Missbrauch 

 Übergabe Kunden-Information an Nutzer 

* Verband der Sachversicherer e. V. 
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Gerätemontage 

Gerätemontage am Beispiel ‘‘Flammex‘‘ 

Ggf. Magnetkupplung auf Montageplatte 

aufsetzen. 
 

 Schutzfolie abziehen, Klebefläche liegt frei. 

 

Werkzeug zusammenstellen (in diesem Fall 

Montagestab, Montagekopf und Adapter). 

 
Rauchmelder mittels Montagewerkzeug mit 

der Klebefläche an die Decke pressen. 

 Montagewerkzeug entfernen. 
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KALORIMETA - Ablesebeleg 

 
- Dokumentation der 

  Ablesung für den 

  Nutzer 

 

- keine Diskussionen mit 

  Mietervereinen und 

  Gerichten 

 

- vertrauensbildende 

  Maßnahme 

KALO-Vorteile 



Verwalterforum 03.02.2007 in Köln 31 

Quittung mit Rauchmelderservice 
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Rauchmelder 
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Rauchmelder 
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Wartung 

 fachgerecht gem. DIN 14 676 durch 

 geschultes Personal  

 im Rahmen der Hauptablesung der Verbrauchs- 

 erfassungsgeräte für Wärme und Wasser 

          kein zusätzlicher Termin für die Nutzer 

Rauchmelder 

  bei Bedarf Wartung von Fremd-Rauchmeldern 
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Wartung 

 praxisbewährte KALO-Serviceorganisation 

  vollständige Dokumentation und Information 

 an unsere Kunden 

Rauchmelder 

  auch Wartung von RM, wenn KALORIMETA (noch)  

 nicht Ihr Partner für verbrauchsabhängige Energie- 

 abrechnung ist. 
 

         aber:     Energieabrechnung + Wartung von RM 

 =>     Kostenvorteile 
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Wartung von Rauchmeldern

siehe DIN 14 676

6. Wartung und Instandhaltung

6.1.1 Allgemeines
Der Rauchmelder ist entsprechend der Bedie-
nungsanleitung, jedoch mindestens einmal
jährlich einer Funktionsprüfung zu unterziehen.

6.1.2 Sichtprüfung
Dazu gehört mindestens eine Überprüfung, ob die
Raucheindringungsöffnungen frei sind oder eine
mechanische Beschädigung des Rauchmelders
erkennbar ist.
Wird eine Verschmutzung der Raucheintritts-
öffnungen festgestellt, so sind sie entsprechend
der Herstellerangaben zu reinigen.

6.1.3 Alarmprüfung
Über die Prüftaste des Rauchmelders muss probe-
weise ein Alarm ausgelöst werden, der die akus-
tische Warneinrichtung und ggf. die optische Indi-
vidualanzeige des Rauchmelders aktiviert.

6.2 Batteriewechsel
Die Batterie des Rauchmelders sollte mindestens
einmal jährlich oder nach Herstellerangaben
ausgewechselt werden.

Rauchmelder 
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WWaarrttuunnggsskkoosstteenn

Mit dem Einbau von Rauchmeldern, die zum Bestandteil der vermieteten Wohnung
werden, trifft den Vermieter gem. § 535 Abs.1 Satz 2 BGB die Verpflichtung, die
Rauchmelder im gebrauchsfähigen Zustand zu erhalten und die in der DIN 14 676
vorgeschriebene jährliche Überprüfung und Wartung durchzuführen.

Kosten für die Wartung der Rauchmelder entstehen auf Grund des Gebrauchs
jährlich, also laufend. Sie werden auch nicht üblicherweise von Mietern selbst
getragen. Diese Kosten können somit als „sonstige Betriebskosten“ gem. § 2 Nr.
17 BetrKV unter konkreter Nennung dieser Position auf die Mieter umgelegt
werden.

Wenn im Mietvertrag keine andere Regelung getroffen wurde, erfolgt die Umlage
nach anteiliger Wohnfläche gem. § 556a Abs. 1 Satz 1 BGB.

Rauchmelder 
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Rauchmelder 

Artikel aus KTipp Nr. 3 (Schweiz) vom 09.02.2005 
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Rauchmelder 

+    jedes Gerät wird von KALORIMETA mit einer eindeutigen  

       Gerätenummer versehen 
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Rauchmelder 

Vorteile 

 ein Ansprechpartner vor Ort  

 ein Termin für Ablesung und Wartung 

 ausführliche Nutzerinformation 

 lückenlose Dokumentation und Information 

 nur Einsatz von VdS-geprüften Rauchmeldern 

 Montage und Wartung im Einklang mit den  
 gesetzlichen Vorschriften und Normen 

  Bereitschaftsdienst bei Störfällen 



Verwalterforum 03.02.2007 in Köln 41 

Rauchmelder 

Vielen Dank 

für Ihre 

Aufmerksamkeit 


